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► Nr.  VO/2023/12802
öffentlich

Lübeck, 29.11.2023
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung
2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften

Bearbeitung: Jörg Kaminski (E-Mail: joerg.kaminski@luebeck.de Telefon: 122-2060)

Stiftung "Vereinigte Testamente" (VT): Feststellung des Jahresab-
schlusses 2021
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

18.12.2023 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
23.01.2024 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
25.01.2024 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
1 Gem. § 92 Abs. 3 GO S-H i.V.m. § 15 Abs. 3 StiftungsG S-H wird hiermit der Jahresab-
schluss 2021 der Stiftung „Vereinigte Testamente“ mit einem Jahresüberschuss von 
+283.501,48€ festgestellt, der im JA 2022 der Freien sowie der Zweckrücklage zugeführt 
wird.

2 Der Prüfbericht des Prüfungsamtes, der am 23.11.2023 im Prüfungsausschuss 
(VO/2023/12729) abschließend beraten wurde, wird zur Kenntnis genommen.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis 
2.280.5 – Stiftungsverwaltung zustimmend

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
Xgem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

Da nicht betroffen

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig
vorgeschrieben durch:  
GO S-H
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Finanzielle Auswirkungen: Ja (Anlage 1)
X Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: X Nein 
Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

Begründung:
Gemäß GO muss die Bürgerschaft formal den jeweiligen Jahresabschluss beschließen.

Anlagen:
+ JA 2021 der VT
+ Prüfbericht dazu

Bürgermeister Jan Lindenau
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Abkürzungsverzeichnis 

AO  Abgabenordnung 

APH  Alten- und Pflegeheim 

AZ  Auszahlungen 

EB  Eröffnungsbilanz 

EZ  Einzahlungen 

GemHVO-Doppik  Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik 

GG  Grundstücksgesellschaft 

GO  Gemeindeordnung 

HL  Hansestadt Lübeck 

JA  Jahresabschluss 

KGr  Kontengruppe 

RPA  Rechnungsprüfungsamt 

VJ  Vorjahr 

VT  Vereinigte Testamente 

VV  Verwaltungsvorschrift 
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1 Vorbemerkungen 

Die Stiftung Vereinigte Testamente (VT) ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts. Sie wird 

gemäß § 5 ihrer Satzung von der Hansestadt Lübeck (HL) nach den Vorschriften der Gemeindeordnung 

(GO) verwaltet. Es handelt sich um Treuhandvermögen im Sinne von § 98 GO, demnach unterliegen die 

Jahresabschlüsse (JA) der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA). 

§ 92 Abs. 1 GO: 

In Gemeinden, in denen ein RPA besteht, prüft dieses den JA und den Lagebericht mit allen Unterlagen 

dahin, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und 

belegt worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen (EZ) und Auszahlungen (AZ) sowie bei der 

Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum JA vollständig und richtig ist,  

6. der Lagebericht zum JA vollständig und richtig ist. 

Das RPA kann die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen beschränken und auf die Vorlage ein-

zelner Prüfungsunterlagen verzichten. Im Sinne einer zügigen Prüfung zurückliegender JA machte das 

RPA von dieser Regelung Gebrauch. Die nicht geprüften wesentlichen Positionen werden in diesem 

Bericht aufgelistet.  

Prüfungsgegenstand war der JA des Jahres 2021. Der JA 2021 wurde dem RPA im Dezember 2022 zur 

Prüfung vorgelegt, die weiteren Prüfungsunterlagen wurden während der Prüfung von März bis Juni 2023 

bereitgestellt. 

Die Stiftung besaß 2021 die vier an die SeniorInnenEinrichtungen der HL vermieteten Alten- und Pflege-

heime (APH) Dornbreite, Dreifelderweg, Elswigstraße und Prassekstraße und daran angeschlossene 

betreute Wohnungen, die von der Grundstücksgesellschaft (GG) Trave mbH verwaltet werden. Die 

Stiftung hat mit der GG Trave mbH einen Geschäftsbesorgungsvertrag geschlossen. Der Geschäfts-

besorger verwaltet die Wohnungen der Stiftung. Er ist für die Vermietung und die Instandhaltung 

zuständig und erhält dafür von der Stiftung eine jährliche Verwaltungskostenpauschale. Erwirtschaftete 

Überschüsse werden an die Stiftung abgeführt. Die Zahlungsströme des Geschäftsbesorgers waren nicht 

Gegenstand dieser Prüfung. 
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1.1 Vorjahre 

Der JA 2019 wurde am 26.01.2023 und der JA 2020 am 31.08.2023 von der Bürgerschaft festgestellt.1  

Tabelle 1: Prüfungsbemerkungen der Vorjahre (VJ) 

Bilanzposten Prüfungsbemerkung Stellungnahme der 

Verwaltung 

Anmerkungen 

Eröffnungsbilanz (Stichtag 01.01.2010) 

Bauten auf fremden 

Grund und Boden 

Anschaffungs- und Her-

stellungskosten ent-

halten Werte der Bilanz-

posten Maschinen, tech-

nische Anlagen, Fahr-

zeuge sowie Betriebs- 

und Geschäftsaus-

stattung. 

Falsch zugeordnetes 

Sachanlagevermögen 

wird bei der Folge-

inventur erfasst, den 

entsprechenden Bilanz-

positionen zugeordnet 

und über die korrekte 

Nutzungsdauer abge-

schrieben. 

Zum JA 2022 wurden die 

Anlagen in Abgang 

gebracht (Eigentums-

übertragung an die HL). 

1.2 Haushaltsplan 

Der Haushaltsplan der Stiftung VT wurde für das Jahr 2021 in der Sitzung der Bürgerschaft am 24. Sep-

tember 2020 beschlossen2 und dem Innenministerium vorgelegt. 

2 Jahresabschluss 

Der JA der Stiftung besteht entsprechend § 91 GO aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanz-

rechnung und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beigefügt. 

2.1 Bilanz 2021 

Die Bilanz ist rechnerisch richtig. Die Anfangswerte stimmen mit der Schlussbilanz des VJ überein. Das 

Jahresergebnis stimmt mit der Ergebnisrechnung, die liquiden Mittel stimmen mit der Finanzrechnung 

überein. Des Weiteren wurde die Übereinstimmung der Bilanzposten mit den Anlagen zum Anhang 

(Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel) und dem Finanzbuchhaltungssystem überprüft. 

Der Eigenkapitalausweis weicht von den Verwaltungsvorschriften (VV) über den Kontenrahmen für die 

Haushalte der Gemeinden ab (s.a. Tz. 2.1.2 und 2.1.3). 

                                                      
1Vgl. VO/2022/11755 und VO/2023/12284. 

2 Vgl. VO/2020/09092. 
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Die geprüften wesentlichen Posten der Bilanz werden im Folgenden erläutert. Weitere wesentliche 

Posten der Bilanz, die nicht systematisch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2021 geprüft wurden, 

sind: 

 Bauten auf fremden Grund und Boden, 

 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen, 

 Sonderposten, 

 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich, 

 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt, 

 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und 

 sonstige Verbindlichkeiten. 

 Liquide Mittel 

Liquide Mittel 31.12.2020 Veränderung 31.12.2021 

KGr 18 3.399.026 EUR +596.005 EUR 3.995.031 EUR 

Die Liquiden Mittel bei der GG Trave mbH betrugen 313 TEUR. Die beiden von der HL verwalteten 

Geschäftskonten wiesen einen Saldo von insgesamt 1.582 TEUR aus. Zudem bestanden Termingeld-

anlagen in Höhe von 2.100 TEUR. 

Erhebliche Kontobewegungen wurden nachvollzogen und die Saldenbestätigungen oder Kontoauszüge 

lagen vor. Beanstandungen haben sich nicht ergeben. 

 Stiftungskapital / Allgemeine Rücklage 

 31.12.2020 Veränderung 31.12.2021 

Konto 2009000000  Stiftungskapital 384.413 EUR +4.418 EUR 388.831 EUR 

Konto 2009011000  S. a. Bilanzierungsunterschied 4.044.755 EUR -4.044.755 EUR 0 EUR 

Konto 2010000000  Allgemeine Rücklage 0 EUR +3.513.337 EUR 3.513.337 EUR 

2021 wurde der im Rahmen der Eröffnungsbilanz (EB) gebildete Bilanzposten Stiftungskapital aus 

Bilanzierungsunterschied in Höhe von 4.045 TEUR vollständig anderen Bilanzposten zugeordnet.  

Im Anhang findet sich zu dieser umfangreichen Änderung des Ausweises keine Erläuterung, dies wäre 

aus Sicht des RPA wünschenswert gewesen. 
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Das RPA begrüßt die Auflösung des seit der EB bestehenden Bilanzpostens. Um die 4.045 TEUR einzelnen 

Bilanzposten zuzuordnen, wurde das Vermögen der Stiftung betrachtet. Neben dem Anteil der Liquiden 

Mittel, der bereits im Rahmen der EB dem Stiftungskapital zugeordnet wurde, wurde lediglich der Bilanz-

wert eines Erbbaugrundstückes (4.418 EUR) zusätzlich dem Grundstockvermögen der Stiftung zuge-

schlagen. Bei der Einteilung handelt es sich um eine Einschätzung der Verwaltung, weitere Unterlagen 

wurden hierzu nicht herangezogen bzw. im Rahmen der Prüfung vorgelegt. Der übrige Betrag des 

Stiftungskapitals aus Bilanzierungsunterschied (4.040 TEUR) wurde gemäß § 54 Abs. 3 GemHVO-Doppik 

mit 3.513 TEUR der Allgemeinen Rücklage und mit davon 15%, 527 TEUR der Ergebnisrücklage zuge-

ordnet. 

Das Stiftungskapital wird weiter unter dem Konto 2009000 ausgewiesen. Die Kontenart 200 existiert im 

Kontenrahmen zur GemHVO-Doppik nicht. Das RPA empfiehlt die Verwendung eines Kontos der Konten-

art 201 Allgemeine Rücklage. Die Allgemeine Rücklage soll ähnlich wie das Grund- oder Stammkapital bei 

Gesellschaften einem besonderen Schutz unterliegen.3 Das Innenministerium hat mit Wirkung zum 

01.01.2024 die GemHVO-Doppik geändert (u.a. mit Änderungen im Eigenkapitalausweis)4. Die Ver-

waltung hatte in der Schlussbesprechung erklärt, diese Änderungen abwarten zu wollen, bevor 

Umkontierungen vorgenommen werden. 

 Freie Rücklage / Zweckrücklage / Ergebnisrücklage 

 31.12.2020 Veränderung 31.12.2021 

Konto 2009010000  Freie Rücklage 1.119.929 EUR +667.647 EUR 1.787.576 EUR 

Konto 2009020000  Zweckrücklage 536.158 EUR +281.294 EUR 817.452 EUR 

Konto 2030000000  Ergebnisrücklage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 

Durch die Verwendung des Jahresüberschusses 2020 haben sich die Freie Rücklage (+141 TEUR) und die 

Zweckrücklage (+281 TEUR) erhöht. Die Vorlage des JA 2020 in der Bürgerschaft erfolgte am 31.08.2023. 

Gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 1 Abgabenordnung (AO) ist Voraussetzung für die Bildung einer Zweckrücklage, 

dass diese erforderlich ist, um die steuerbegünstigten, satzungsmäßigen Zwecke der Körperschaft nach-

haltig erfüllen zu können. Die Zweckrücklage wurde für Brandschutzmaßnahmen in den APH Dreifelder-

weg, Dornbreite und Elswigstraße gebildet. Die Immobilien wurden zum 31.12.2022 an die HL über-

tragen. Gemäß § 62 Abs. 2 AO ist die Zweckrücklage unverzüglich aufzulösen, sobald der Grund für die 

Rücklagenbildung entfallen ist. Die Verwaltung beabsichtigt die Umwidmung oder Auflösung der Zweck-

rücklage im Zuge der Erstellung des JA 2022. 

Die Freie Rücklage wurde aus dem Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied um weitere 527 TEUR 

verstärkt (s. vorherige Tz.). Damit sind der Freien Rücklage im JA 2021 insgesamt 668 TEUR zugeführt 

worden. Gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO können Stiftungen ihre Mittel der freien Rücklage steuerlich 

                                                      
3 Erläuterungen zur GemHVO-Doppik, 20.12.2018, § 25 Rücklagen. 
4 Vgl. Landesverordnung zur Änderung der GemHVO-Doppik vom 14.07.2023, GVOBl. Schl.-H., S. 370 ff. 
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unschädlich zuführen, jedoch höchstens ein Drittel des Überschusses aus der Vermögensverwaltung. 

Durch die Zuordnung zur Freien Rücklage sind die Mittel nicht nur vorübergehend der Pflicht zur zeit-

nahen Mittelverwendung entzogen.5 Entsprechend wurde auch der Jahresüberschuss 2020 nur zu einem 

Drittel der freien und zu zwei Dritteln der Zweckrücklage zugeführt. Mit den weiteren 527 TEUR werden 

die Begrenzungen des § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO dem Wortlaut nach überschritten. Die Zuführung könnte 

daher die Steuerbegünstigung der Stiftung gefährden.  Die 527 TEUR werden allerdings nicht aus dem 

Jahresüberschuss des laufenden Jahres 2021 zugeführt, sondern es handelt sich um eine Zuordnung im 

Rahmen der Auflösung des Stiftungskapitals aus Bilanzierungsunterschied, eines Postens, der im 

Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz gebildet wurde. Es wurden also mit dem JA 2021 Teile des 

Eigenkapitals der Freien Rücklage zugeordnet, die bereits vor der EB 2010 entstanden sind. Das RPA geht 

deshalb von einem geringen Risiko aus, dass das Finanzamt die vorgenommenen Umbuchungen inner-

halb des Eigenkapitals als schädlich für die Steuerbegünstigung der Stiftung einstuft. 

Die Verwaltung ordnet die Freie und die Zweckrücklage als Ergebnisrücklagen ein, sie verbucht aufgrund 

§ 54 Abs. 3 GemHVO-Doppik 15 % der Allgemeinen Rücklage in die freie Rücklage als Ergebnisrücklage. 

Der Ausweis sollte entsprechend angepasst werden. Statt der bisherigen Kontoart 200 sollte die für die 

Ergebnisrücklage in den Zuordnungsvorschriften vorgesehene Kontenart 203 verwendet werden. Die 

Verwaltung hat die Änderung der GemHVO-Doppik abgewartet (s. Tz. 2.1.2). 

 Rückstellungen 

Rückstellung, fehlende Rechnung 31.12.2020 Veränderung 31.12.2021 

Kontenart 285 32.038 EUR + 46.114 EUR 78.152 EUR 

Die Veränderung bei den Rückstellungen setzt sich zusammen aus der Auflösung der Rückstellungen des 

VJ (- 32 TEUR) und der Neubildung von Rückstellungen. 

Rückstellungen sind gemäß § 24 Abs. 1 Nr.10 GemHVO-Doppik zu bilden für Verbindlichkeiten für im 

Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der 

Rechnungsbetrag nicht bekannt ist. Soweit der Rechnungsbetrag bekannt ist, ist gemäß VV-Konten-

rahmen die noch offene Zahlung als Verbindlichkeit anzusetzen. Unter anderem wurde eine Rückstellung 

für in 2021 erbrachte Handwerkerleistungen über 57 TEUR gebildet, über 28 TEUR davon lagen bereits 

in 2021 Rechnungen vor. Laut Auskunft der Verwaltung war hier der Rechnungsbetrag strittig und daher 

wurde statt einer Verbindlichkeit eine Rückstellung gebildet. Das RPA weist darauf hin, dass die Bildung 

von Rückstellungen nur zulässig ist, wenn keine Rechnung vorliegt. 

                                                      
5 Vgl.Buchner/Leichinger/Seeger/Brox, Gemeinnützigkeit im Steuerrecht, 12. Auflage 2023, Rn C 259. 

40 von 45 in Zusammenstellung



 

 

Seite 10 

2.2 Ergebnisrechnung 2021 

Die Aufstellung entspricht den Vorgaben des § 45 i.V.m. § 2 GemHVO-Doppik und den zugehörigen 

Mustern. Die Ergebnisrechnung ist rechnerisch richtig. Die Vorjahreszahlen sind richtig dargestellt. Des 

Weiteren wurde die Übereinstimmung mit dem Finanzbuchhaltungssystem überprüft. 

Die geprüften wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung werden im Folgenden erläutert. Weitere 

wesentliche Positionen der Ergebnisrechnung, die nicht systematisch im Rahmen der Jahresabschluss-

prüfung 2021 geprüft wurden, sind: 

 Privatrechtliche Leistungsentgelte, 

 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und 

 Bilanzielle Abschreibungen. 

 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

Zuwendungen Ergebnis 

2020 

Fortgeschriebener 

Ansatz 

Ergebnis 

2021 

KGr 41 75.852 EUR 0 EUR 86.535 EUR 

Es handelt sich Großteils um die Auflösung von Sonderposten (76 TEUR). Diese wurden erst im Rahmen 

einer EB-Korrektur im JA 2020 erstmals ausgewiesen.6 Der Haushalt für 2021 war zu dem Zeitpunkt 

bereits beschlossen, die Auflösung konnte daher noch nicht im Ergebnisplan berücksichtigt worden sein. 

 Sonstige Aufwendungen 

Sonstige Aufwendungen Ergebnis 

2020 

Fortgeschriebener 

Ansatz 

Ergebnis 

2021 

KGr 54 -249.249 EUR -112.700 EUR -326.382 EUR 

 

  

                                                      
6 Vgl. Bericht über die Prüfung des JA und des Lageberichtes zum 31.12.2020 vom 01.12.2022, Tz. 5.1.4, 

VO/2023/12019. 
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Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich hauptsächlich aus folgenden Konten zusammen: 

Tabelle 2: Zusammensetzung der Sonstigen Aufwendungen 

Konto 
Ergebnis 

2020 

Fortgeschriebener 

Ansatz 

Ergebnis 

2021 

5431008 Sonstige Geschäftsaufw. 93.466 EUR 1.500 EUR 94.718 EUR 

5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 56.761 EUR 500 EUR 45.744 EUR 

5452000 Erst.f.Aufw.v.Dritten Gemeinden 66.364 EUR 108.400 EUR 104.379 EUR 

5490010 Aufw. a.d.Zuf. zu Rückstellungen 32.038 EUR 0 EUR 78.151 EUR 

Die sonstigen Aufwendungen sind um 77 TEUR (31%) gegenüber dem VJ angestiegen. Dies liegt zum 

einen am Anstieg der Zuführung zu den Rückstellungen (s.a. Tz. 2.1.4). Zum anderen ist die Personal-

kostenerstattung der Stiftung an die HL um 42 TEUR auf 101 TEUR angestiegen. Der Anstieg begründet 

sich durch einen höheren Anteil der Stiftung VT am Gesamtpersonalaufwand der Stiftungsverwaltung 

und durch die Umlage der Internen Leistungsabrechnung (22 TEUR), die in 2020 nicht erfolgte. 

Der fortgeschriebene Planansatz wurde um 214 TEUR überschritten. Das dafür erforderliche Ausschalten 

der Mittelkontrolle im Finanzbuchhaltungssystem erfolgte im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Die 

Überschreitung wurde für die Übernahme der Ergebnisse aus der Wohnungsverwaltung durch die 

GG Trave mbH notwendig (138 TEUR Überschreitung auf den Konten Sonstige Geschäftsaufwendungen 

und Schadensfälle). Diese Überschreitung ist nicht in der Auflistung im Anhang enthalten (s. Tz. 2.4). Bei 

den Sonstigen Geschäftsaufwendungen handelt es sich um die Verwaltervergütung für die GG Trave 

mbH. Ab 2023 ist die Verwaltervergütung auf dem Konto Sonstige Geschäftsaufwendungen eingeplant. 

Die Zuführung zu den Rückstellungen hat zu einer weiteren Überschreitung (78 TEUR) geführt. Die Mittel 

für Rückstellungen für fehlende Rechnungen sollten auf den entsprechenden Aufwandskonten vor-

handen sein. Das RPA empfiehlt, vorrangig Sollübertragungen zu nutzen, anstatt Mittelüberschreitungen 

durch Ausschaltung der Mittelkontrolle zu ermöglichen. 

Die Sonstigen Auszahlungen (KGr 74) liegen 117 TEUR (36%) unter den Aufwendungen. Dies liegt zum 

einen an der Personalkostenerstattung. Die Zahlung erfolgt jeweils im Frühjahr für das vorausgegangene 

Jahr. Da 2021 der Aufwand deutlich höher war als im VJ (s.o.) fallen die AZ hierfür um 38 TEUR geringer 

aus als der Aufwand. Weitere 78 TEUR Differenz sind in der nicht zahlungswirksamen Zuführung zu den 

Rückstellungen begründet. 

2.3 Finanzrechnung 2021 

Die Finanzrechnung ist formal und rechnerisch richtig. Der Anfangsbestand der liquiden Mittel wurde 

korrekt aus der Schlussbilanz 2020 übernommen, die fortgeschriebenen Planansätze sind richtig dar-

gestellt. Des Weiteren wurde die Übereinstimmung mit der Bilanz und dem Finanzbuchhaltungssystem 

nachgeprüft. 
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Neben den bereits in der Ergebnisrechnung erläuterten Positionen wurde als weitere wesentliche 

Position die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nicht 

systematisch im Rahmen des JA 2021 geprüft. 

2.4 Anhang 2021 

Der Anhang steht im Einklang mit dem übrigen JA. Er enthält die nach § 51 Abs. 3 GemHVO-Doppik 

erforderlichen Anlagen. Die Anlagen entsprechen den gesetzlichen Mustern. 

Gemäß § 51 Abs. 2 GemHVO-Doppik sind besondere Umstände anzugeben, die dazu führen, dass der JA 

nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt. Im Anhang wird erläutert, dass 

der nachrichtlich aufgeführte Bestand fremder Finanzmittel (460 TEUR) in der Finanzrechnung keine 

inhaltliche Relevanz hat. 

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, die erst bei der Aufstellung des JA festgestellt werden 

können und nicht zu AZ führen, sind seit 2021 gemäß § 82 Abs. 5 GO im Anhang anzugeben und zu 

erläutern. Der Anhang enthält eine (unvollständige, s. Tz. 2.2.2) Liste der Aufwendung, eine Erläuterung 

hingegen fehlt. Das RPA bittet darum, diese Liste im Anhang zukünftig auch zu erläutern. 

2.5 Lagebericht 2021 

Dem JA ist ein vom Bürgermeister der Hansestadt Lübeck am 01.02.2023 unterzeichneter Lagebericht 

beigefügt. Dieser vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 

Schulden-, Ertrags- und Finanzlage. 

3 Erhalt des Stiftungsvermögens und Mittelverwendung 

Das Stiftungsvermögen ist in seinem Bestand zu erhalten (§ 4 Stiftungsgesetz). Im Lagebericht 2021 

wurde der Vermögenserhalt dadurch belegt, dass es lediglich Veränderungen im Grundstockvermögen 

durch die Neuzuordnung des Stiftungskapitals aus Bilanzierungsunterschied gab. Die Stiftung erwirt-

schaftete in 2021 einen Überschuss von 284 TEUR.  

Für gemeinnützige Stiftungen gilt der Grundsatz der zeitnahen Mittelverwendung (§ 55 Abs. 1 Nr. 5 AO). 

Bei der Stiftung VT handelt es sich um eine Anstaltsstiftung, d. h. sie setzte bisher ihr Vermögen (vor-

wiegend APH und Altenwohnungen) – und nicht wie eine Kapitalstiftung ihre Erträge – unmittelbar zur 

Verwirklichung des Stiftungszwecks (Unterstützung Lübecker Bürger u. a. durch die Förderung von 

bestehenden APH) ein. Mit Aufgabe der APH stellt sich ab 2023 die Frage nach der Erfüllung des 

Stiftungszweckes neu. 

Eine Ausnahme vom Gebot der zeitnahen Mittelverwendung stellt die steuerrechtlich unschädliche 

Bildung von Rücklagen nach § 62 Abs. 1 AO dar. 
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Tabelle 3: Rücklagenentwicklung 

Jahr 

Freie Rücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO) Zweckrücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 1 AO) Summe 

Anfangs-

bestand 

EUR 

Einstellung/ 

Entnahme(-) 

EUR 

Endbestand 

 

EUR 

Anfangs-

bestand 

EUR 

Einstellung/ 

Entnahme (-) 

EUR 

Endbestand 

 

EUR 

 

 

EUR 

2012 629.486 187.860 817.346 113.223 281.790 395.012 1.212.358 

2013 817.346 33.097 850.443 395.012 49.645 444.657 1.295.100 

2014 850.443 83.206 933.649 444.657 124.810 569.467 1.503.116 

2015 933.649 68.505 1.002.154 569.467 102757 672.224 1.674.378 

2016 1.022.154 11.226 1.033.380 672.224 46.838 719.062 1.752.442 

2017 1.033.380 64.953 1.098.332 719.062 129.906 848.968 1.947.300 

2018 1.098.332 -51.846 1.046.486 848.968 -33.534 815.434 1.861.920 

2019 1.046.486 73.443 1.119.929 815.434 -8.653 806.781 1.926.710 

2020 1.119.929 0 1.119.929 806.781 -270.623 536.158 1.656.087 

2021 1.119.929 667.647 1.787.576 536.158 281.294 817.452 2.605.029 

Zu den Veränderungen der Rücklagen in 2021 s. Tz. 2.1.3. 

4 Zusammenfassung 

Bereits bei der Prüfung der EB wurden Ausweisfehler im Anlagevermögen (Zuordnung von Maschinen, 

technischen Anlagen und Fahrzeugen) festgestellt. Von der Verwaltung wurden bis zum JA 2021 dort 

keine Korrekturen durchgeführt. 

Der Bilanzposten Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied (VJ 4.045 TEUR) wurde aufgelöst. 527 

TEUR davon wurden der Freien Rücklage zugeordnet. Das RPA geht von einem geringen Risiko aus, dass 

das Finanzamt die vorgenommenen Umbuchungen innerhalb des Eigenkapitals als schädlich für die 

Steuerbegünstigung der Stiftung einstuft. Der Ausweis des Stiftungskapitals und der Freien und Zweck-

rücklage entspricht weiterhin nicht den VV über den Kontenrahmen für die Haushalte der Gemeinden. 

Bei den sonstigen Aufwendungen wurde der fortgeschriebene Planansatz um 214 TEUR überschritten. 

Der Haushaltsplan wurde insoweit nicht eingehalten. 

Der Anhang ist unvollständig. Ihm fehlt aus Sicht des RPA zum einen eine Erläuterung der umfangreichen 

Umbuchungen im Eigenkapital. Zum anderen wurde die Liste der bei Aufstellung des JA festgestellten 

über- und außerplanmäßigen Aufwendungen nicht erläutert. 

Davon abgesehen vermittelt der JA 2021 ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Stiftung VT. 
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